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13.09.91 

do.~Entwurf -für':'eine'~18. ~StVO~Novelle - - .~ 

Der Verkehrsclub Österreich VCÖ erlaubt sich, nach erfolgter Ko-, 

ordination mit der Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadt

verkehr und der Interessengemeinschaft "Zu Fuß" folgende Stel

lungnahme zum vor,liegenden Entwurf einer 18. StVO-Novelle zu 
, 

übermitteln: 

Grundsätzlich begrüßt der Verkehrsclub Österreich die Ziele, die 

durch die neuen Bestimmungen verwirklicht werden sollen, hat je

doch vor allem bei der Radfahrerüberfahrt Bedenken gegen die vor

geschlagene Lösung. l'Jeiters sollten die Bestirm:llungen zur Bevor

rangung des öffentlichen Verkehrs noch ausgedehnt werden. Die' 

Vorschläge des VCÖ finden sich in den Bemerkungen zu den einzel

nen Punkten de s Amtsent'\-vurfe s. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu-§.2-(1) .Z.7a: .Mehrzweckstreifen dürfen keinesfalls als Rad

fahrstreifen definiert werden. Sie nehmen bei Fehlen eines Geh

steiges auch den Fußgängerverkehr auf, Mehrzweckstreifen sind ty-
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nische Mischbereiche mit gegenseitiger Rücksichtnahme aller Ver

kehrsgattungen. 

Textvorschlag: "Mehrzweckstreifen: ein besonders gekennzeichneter 

Te il der Fahrbahn, der von Kraftfahrzeugen nur befahren werden 

darf, wenn die Breite des angrenzenden Fahrstreifens nicht 

ausreicht. " 

Zu.§.2. (1}.Z.8,.11a: Da der Begriff "Gehsteig" gesetzlich defi

niert ist, ist die vorgeschlagene Ergänzung unnotwendig. Bauliche 

"Gehsteige" sind, wenn als Rad- oder Rad/Gehweg verordnet und 

kundgemacht, eben keine Gehsteige mehr. Darüberhinaus sollte das 

Gesetz nicht einer schlechten Rad .. vegeplanung (Radwege auf Geh

steigen konfliktreich!) Vorschub leisten, die überdies nur regio

nal auftritt (SchvJerpunkt ~üen). 

Vielmehr sollten auch Radwege als eigene Fahrbahnen (weil von 

Fahrzeugen befahren) definiert werden. 

Vorschlag: "RadvJeg: eine Fahrbahn, die eeu Verkehr mit Fahrrädern 

vorbehalten ist." (V91. Hebenfahrbahn , die auch baulich von der 

Hauotfahrbahn getrennt, aber trotzdem eine Fahrbahn ist.) 

Auf diese 'iV'eise können Kreuzungen mit Radh'sgen nach den allgemei

nen Vorrangregeln behandelt werden und es ist keine Schaffung von 

Sonderbestinu,lUngen für Radfahrerüberfahrten notwendig. 

Zu ~ 2 (1) Z.llb: Abgelehnt "lird die gesetzlici1e Definition des 

SaElf:lelbegriffes "Racverkehrsa!11age", "Jenn sie lüe Üll ggstdl. Ent

wurf dazu dient, gänzlich unterschieeliche Bauformen wie Radweg 

und Radfahrstreifen eurcn einen gemeinsamen Ober~egriff gleichen 

./3 
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Rechtswirkungen zu unterwerfen (siehe § 19 (6a) des Entwurfes -

Nachr ang) 

Darüberhinaus mnfaßt der planerische Begriff der Radfahranlage 

noch weitere bauliche Einrichtungen wie "Pförtner" in Einbahn

straßen mit Radverkehr in beiden Richtungen, Radfahrerschleusen 

und -weichen etc., die juristisch nicht unter einen Hut zu brin

gen sind. 

Zu . § 3: Ausdrücklich begrüßt ,,,ird die durch Ergänzung de s Ver-: 

trauensgrundsatzes erfolgende Klarsteilung. 

Zu § 5: Der VCÖ begrüßt die Neufassung der Bestimmungen über Al

koholkontrollen, da diese einen zentralen Pun;.;:t der Verkehrssi-

cherheitsarbcit darstellen und nur funktionieren können, wenn den 

durchführenden Organen unanfechtbare Bestimmungen an die Hand ge

geben werden. 

Zu § 7 (3): .Es wird angeregt, daß.diefrcie ?ahrstreifenwahlfür 

alle Fahrzcuggattungen gelen soll. LS sollte daher der Begriff 

"Kraftfahrzeug" durch "Fahrzeug" ersetzt werden. 

Begründung: Nach Abbiegevorgängen besteht eine zusätzliche Ge

fährdung durch den derzeit gesetzlich aufgetrager.en S;mn-l2chsel 

in die äußerst rechts gelegene Fahrspur. Diese Gefährdung kann 

durch die vorgeschlagene Fassung ver~ieden werden. 

Zu § 7 (5): Begrüßt wird die generelle Sr1auhnis des Zweirich-

tuns s-Radverkehrs in ':70 1l.nstr a,Se n, \lobei allerding s überhau;Jt nie 

I ,~ 
• I "~ 
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FBM notwendig sein sollten (in Wohnstraßen spielende, d.h. auch 

radfahrende Kinder brauchen sich auch nicht an FBM halten). 

Die durch die Novellierung beabsichtigte und vom VCÖ begrüßte Re

lativierung der Notwendigkeit von FBM sollte nur für die übrigen 

Straßen gelten. 

Angemerkt wird, daß auch die BodenrnarkierungsVO hinsichtlich der 

Markierung von Radfahrstreifen mittels Leitlinien zu ändern ist. 

Zu § 9: Begrüßt wi rd die Neuregel ung der Bestimmungen über den 

Fußgängerübergang, stärkste Vorbehalte hat der VCÖ aber gegen die 

analoge Anwendung auf Radfahrerüberfahrten. 

- ad SchutzTde(j: 

Der Begriff "Schutz\veg" sollte durch "Pu,3gängerüberg-ang" ersetzt 

werden (und z\·;rar selbstverständlich in allen bezugnehlilenc_en Para

graphen), da der bestehende Begriff einen nicht bestehenden 

Schutz suggeriert. 

Zum '?-\.dressatenkreis der Fahrzeuglenker ist zu sagen, daß Schie-

nenfahrzeuge aufgrund ihres langen BremsHeges, aber aUC~1 der Qo
'--''--

rechenbarkeit ihrer "Fahrspur", von der Anhalteverpflichtung aus-

geno~Den sein sollten. Bereits die bestehende ~echtslage zwingt 

jeden Wagenflihrer zum Gesetzesbruch, da er sich nur in Schrittge

schwindigkeit n~hern dürfte, was jeder Beschleunigung des ÖV zu

widerläuft. Soll die Neuregelung auf die Uberschreitungsabsicht 

des Fußg(~_ngers abst ellen, Hird die Situation für Straßenbahnlen-

ker v61lig unhalt~ar. 

Dem Fußgänger müßte daher auferlegt werden (§ 76), nicht vor ei-

./5 
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nem sich nähernden Schienenfahrzeug den FG-Übergang zu überque-

ren. 

~·veiters möchte c:er VCÖ darauf hinweisen, daß mittelfristig die 

FG-Ubergangsmarkierungen (im internationalen Gleichklang) verän

dert werden sollten: Die in Fahrtrichtung des Kfz weisenden 

Streifen der herkö;nmlichen 1'·1arkierung wirken beschleunigend, sie 

müßten ersetzt oder ergänzt werden durch quer zur Fahrtrichtung 

führende Markierungen, da nur solche eine (bremsende) Barriere

wirkung besitzen (s. Abbildung 1). 

Vergleichsweise seien auch die leiterförrnigen US-Markierungen er

Vlähnt. 

- ad Radfahrerüberfahrt: 

Auf Grund der vier mal so großen Annäherungsgeschwindigkeit von 

Radfahrern ist eine fahrradadäquate Regelung statt einer Analogie 

zu den FUßgängern notwendig. Radverkehr ist Fahrzeugverkehr und 

sollte auch Ü;1 Gesetz als solcher behandelt vlerden. 

\\1ie schon in unseren sz. ~;;rovellierungsvor schlägen wird nochmals 

auf die bundesdeutsche Regelung- hinsevliesen: Auf oder neben der 

Fahrbahn fahrende Radfahrer najen Vorrang ggü. jedem Abbieger. 

Querverkehrsrelationen werden in Deutschland ebenso wie in Öster

reich durch die allgemeinen Vorrangregeln abgedeckt. Eine eigene 

Vorrangreselung flir Radfahrerli~erfa~rten wir~ dadurch entbehr-

lieh. 

Im folgenden ein der Dilction cer äst. StVO angepa3ter Textvor

schlag (Ergänzung des 5 19 (5) durch einen 2.Satz): 

11 Auf der Fahrbahn oder auf Raö;egen sOI-;io Geh -,. und Rad'irJegen gera-

deausfahrende Radfahrer haben den Vorrang gegenüber in gleicher 
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Richtung fahrenden abbiegenden. und. entgegenkommenden. abbiegenden 

Fahrzeugen." 

(Diese Textierung geht davon aus, daß Radfahrstreifen weiterhin 

Fahrbahnteile sind, \'ieshalb sie nicht separat erwähnt Herden.) 

Damit könnte die Radfahrerüberfahrt auf ihren Kern, die reine 

Blockmarkierung ohne irgendeinen Einfluß auf die Vorrangsituati

on, beschränkt bleiben (s. auch die Bemerkungen zu § 19 (6a)). 

Zu §.17: Begrüßt wire die Gleichstellung von Linienomnibussen mit 

Schienenfahrzeugen im Haltestellenbereich sowie die Anhaltever

pflichtung bei Schülertransporten. 

Allerdings sollte bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln während 

de s Fahrgastuechscl seine ll,.nhal teverpf lichtung bestehen (Ealteli

nie am Seginn der Haltestelle), dies sollte auch bei 'Jorhaneen

sein von {~arteinsel n gelten. 

In diesem Zusamsenhang wird auf das Vorbeifahrverbot in der 

SchVlciz ven'1ieser., das durch IIaltelinien und Zickzack-;:larkierun

sen entlang ces gescL,ten Ealtestellenbereichs c.eutlich sichtbar 

geElac ht "'li rd. 

Begründung: Die derzeitige Regelung des Vorbeifahrens in Schritt

geschvJinaigkeit (auch bei Vorhandensein bei Haltestelleninseln! ) 

wird in der Praxis laufend fibertreten, sodaß eie Sicherheit der 

Fahrgäste nicht gewähr leistet ist. Sie steht ebenfalls il,l \Jieer

spruch zu verkehrswissenschaftlichen Erkenntnissen, wonach die 

Attraktivit2it une Ir.ans?ruchnahr,le öffentlicher VerkehrsrtÜttel we

sentl ich von ihrer ::rreichbar';;:e i t abh':ingt. Die un.Jchi nderte Zu

gö.nC;lich;'(cit ur;c~ c:'as 'jcfahrlosc Erreich~..,n des öffentlichen Ver

kehrsmittel s i::\ iTal::cst2l12n:')crcich ist daher eine Grundvoraus-

./7 
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setzung zur Förderung der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, 

wie sie in ~\oalitionsab1zommen festgeschrieben ist. 

Denkbar wäre auch die Schaffung eines Oberbegriffes flir Straßen

bahn, Schienenersatzverkehr und Linienbus und dessen Aufnahme in 

die Definitionen des § 2, etwa "Fahrzeuge des öffentlichen Li

nienverkehrs" und Venlendung dieses Begriffes liberall dort, wo 

nicht sachlich gerechtfertigte Unterschiede zwischen Schienenver

kehr und Omnibussen im Linienverkehr auf Grund der Spurbindung 

des ersteren bestehen. 

Zu§19{6a): Die vorliegende Fassung brächte 1m Grundsatz die 

unbefrieeigende Regelung der 10. StVO-Novelle wieder (dort, wo 

keine "Radfahranlagen" \leiterflihren, kommt es Hiec.er ZUc,1 generel-,. 

1en Nachrang) und muß aufs Schärfste abgelehnt werden. 

Außerdem läßt eie Terminologie ("von Radfahranlagen korürtlen") of

fen, ob v.'irklich nur bei Verlassen der RFA Nachrang besteht, oder 

etwa auch bein Übergang von einer (z!3 Raö"eg) zu ein'2r anderen 

(zB RF-Überfahrt). 

Noch dazu ist oft ZUD Zeit?un~t, in dem sich die Auto- und Rad

fahrer auf den konkreten Vorrang oder Nachrang einstellen müssen 

(Dremsbereitschaft) noch nicht erkennbar, ob der Radfahrer die 

RFA vsrlassen \rlire:. 

Weiters wird darauf hingewiesen, daS eine rechtliche Gleichbe-

handlung von Radfahrstreifen und ~adwegen hinsichtlich des Nach-

ranges höchst ~ro~12natisch ist, da Radfahrstreifen als Teil der 

Fahrbahn der vorrangs~3ig2n 0ualifikation der librigen Fahrbahn-

teile folgen sollten. 

./8 

33/SN-74/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 18

www.parlament.gv.at



13.9.]991 Seite 3 

Konsequenz des do. Regelungsvorschlages wäre zB Nachrang des ge

radeausfahrenden Radfahrers ggü. linksabbiegendem Autofahrer, 

wenn keine Dlock~arkierung = Radfahranlage vorhanden oder diese 

nicht sichtbar ist. 

Solche Regelungen ,"vidersprechen dem "Vorrangempfinden", siehe die 

seinerzeitige KfV-Untersuchung (Schützenh5fer, KfV-Graz). 

Letztendlich wäre der Vorrang von der Sichtbarkeit der Blockmar

kierung abhängig, Schneelage brächte somit eine Umkehrung der 

Vorrangverhältnisse. 

Zu ~ 20: Die Tempo BO-Regelung für Straßen mit einer Fahrspur pro 

Richtung wird ausdrücklich begrüßt, sollte allerdings auf alle 

Freilandstraßen cwstjcc1ehnt wcrden. Jedenfalls aber sollte nur 

dann Tem?o 100 erlaubt sein, IIenn eigene Anlagen für den nicht,,10-

torisierten Verkehr (Gehsteige, Rad~ege) vorhanden sind, da die 

hohe Ge schy,7indigkei tsdifferen z zi,Jischen den Verkehr sga t tungen 

eine potentielle Unfallgefahr für die l'JichLl1otorisi erteIl dar

stellt. 

Verwiesen wird auf die positiven ErgebniGsc der Untersuchung des 

Amtes c~er Tiroler Landesregieruntj (1991) ZUi,l T;1e~,la Rückgang der 

PersonenschÄden durch Tempo 30 in Tirol. 

;·,12 i t2r s ven.'e ist der VCÖ auf seine wiederholt vorgetragenen For-

derungen nach legistischer ~erücksichtigung von flächendec:~endel<l 

Temno 30 (minus·47 % IJersonenschäden in Graz, Quelle: Sai:11,-tCr, 

Fallast, TU-Graz 1991) in der Stadt und Tempo 100 auf Auto~ahnen 

(Rheintalautobahn, 0u21l2 ~osinak, Stic~ler 1986). 

Die Ve~0r~nung von Ausnahmen vom generellen T2~PO 30 (insbcsonde-

10 
• / J 
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darf aber nicht der Verkehrssicherheit und dem Umweltschutz 

(Lärm, Abgase) widersprechen. 

Zu §26 (6): Begrüßt wird das Parkverbot fli~ Zugmaschinen und 

Reisebusse. 

Zu § .38-(5): Abbiegen-bei-Rot durchlöchert die Rechtssicherheit 

und gefährdet vor allem die Fußgänger. Diese negativen Aus\-lirkun

gen müssen gegen die Vorteile für den Fahrzeugverkehr, v.a. auch 

für Radfahrer, abgewogen werden. 

Nach dem Grundsatz "r1axilllaler Schutz für den Schwächsten" sowie 

Hegen feh len der psychologi sc her Rahraenbedingungen (Veränderung 

der Bec.eutung des Rotlichts vo;-;-J absoluten "Halt" hin zur Gleich

setzung 8it einer Sto?ptafel an einer ungeregelten Kreuzung) ist 

das notab~ieCJen abzulehnen (vgl. auch BRD, wo das in den neuen 

Bundesländern geltende Rotabbiegen im Zuge der Rechtsanpassung 

per 1.1.1991 abgeschafft wurde). 

~u § 33 (10): Zur Fahrstreifensignalisierung wird festgestellt, 

caß sie in Thders"Jruch zu § 7 (3) steht, \-lelcher für nichtmotori

sierte Fahrzeuge kein Nebeneinanderfahren erlaubt. 

Zu 042 (6): Da das LKW~Nachtfahrverbot auch eine Lenkungsmaßnah

me zur Erreichung c1e s ver~~ehr spoli tischen Oberz iele s der Güter

verkehrsverlagerung auf die Schiene ist, sollte mittelfristig ein 

generelles Nachtfahrverbot (Vorbild: Sch\leiz) eingeführt ,--<erden, 

c.h. nach einer längeren ti~ergangsfrist auch für lär@arme LKW. 

Begrünc'un ~j: Zielr L:::ht un 9 ce s ncJchtf ahrverbotes sollte die Verri12i-

./10 
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dung des LKW-Fernverkehrs an sich ~it seinen Belastungen und ne

gativen Folgen sein, da auch lär~arme LKW Abgase, Unftille und 

durch ihr Gewicht Straßenabnützungsschäden produzieren. Die Ver

kehrsverlagerung auf die Schiene wird u~so eher vor sich gehen, 

je eher Restriktionen auf der Straße greifen. 

Die zentrale Rolle des LKH im Nahverkehr in der Fläche würde 

durch ein Nachtfahrverbot kaum berührt, da der Nahverkehr einer

sei ts tagsüber , andererseits mit Fahrzeugen durchgeführt wird, 

die unterhalb der 7,5 t-Grenze liegen und somit dem Fahrverbot 

nicht unterliegen. 

Zu§ 43: Ausnahmen von Verboten sind auch gegenüber Dritten 

sichtbar zu machen, damit Berechtigte und Nichtberechtigte von-

einander zu unterscheiden sind, o:"1Oe zwecks Vorzeigen des Ausnah

mebescheides angehalten werden zu müssen. Außerdem wird vorge

schlagen, ir. .Z\b.l lit. d das ~Jort "unbedingt" zu streichen, c.a 

der Begriff "not\',er.dig" ausrcicher.d bestiilünt ist. 

bei Ausnah~8n von Ge- un~ Verboten. 

Zu § 48: Es sollt2 endlich die Aufstellung von VZ für den ?adver-

kehr gesetzlich besti~~t werden. nisher ist unge~ltirt, o~ VZ 

links eir.es ~adw2ses zu beachten . , 
SlllCt. 

folgende Aussehensweise vor: s. Abbildung 2 

Sollte aufgrur.d internat. c~as .., T rr 
V .'J 

·/11 
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zu Par. 49 Z12f 

'.~ / . 
,-:. :. 

Das. Gefahrenzeichen '''Kinder'', soll' durch· das : nachfolgende Zeichen< 
ersetzt werden: ) " : 

Z iel ;de's>ne'llen~~:'Gefahrenzeichens j 

der AUffälligkeit· und ' Au'fmerksamkei t~~für:,: den'" 'Autolenker~':;< Das 
Aufbrechen, der',,<roten ,', Umrandung>. durch' ;cKinderl,,;::';'symbolisierf;':auch 
deutlich, 'daß Kinder nicht dem '. Vertrauensgrundsatz'.' unterliegen 
und der Autolenker daher zu besonderer Vorsicht'verpflichtet ist. 
Gefahrenzeichen dieser Art stehen im. Ausland:"(Bsp. 'Frankreich') 
in Verwendung !, ""':'" , 

:"'= .. '. 
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zu ersetzen sein, wird wegen des hohen Auf~erksamkeitswertes ~ie 

zusä.tzliche Anviendun(j des vortJeschlagenen '1'afe1n, eventuell von 

Sponsoren finanziert, vorgeschlagen. 

Zu Si 52 Z. 7f: Begrüßt vii rd die Ver ankerung von l"ahr- und Par,,

verboten für Ownibusse. 

Zu§-55Z. 6: Der VCÖ schlfigt vor, die Bodenmarkierungen flir den 

Kfz-Verkehr in weißer, flir Fußgtinger, Radfahrer und öffentlichen 

Verkehr in gelber Farbe auszufilhren. 

Begrun~ung: Farbliche Trennung verbessert die Aufrner~samkeit von 

gnalisiert die Vorrangstellung ~er Ver~2hrsmittel des UDweltver-

bunö:~s • 

~ 76a: Begrüßt wir~ die Verordnungsera~chtigung flir das Radfahren 

in Fußg~ngerzonen. 

Außerdem sollte die Destim@ung, wonac~ in Fuzos Fahrr~der nlc~t 

nebeneinander geschoben ,-lsrelen 'dlirfen (da diese nicht in 0 G8 (2) 

erwtihnt), saniert werden. 

Zu § 82 (3) lit.f: Das Aufstellen von ~üllgef~3en auf Gehsteigen 

mUßte auf jeden Fall auf ~er Fahrbahn (anstatt eines Stellpla~-

zes) uncl nicht auf Genstei'Jcn stat tfinc:2n. <Jrltcr CL~:,l Dec:'ic.antel 

sein. 
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In diesem ~usaDmenhang wird darauf verwiesen, daß § 23 (3) StVO 

vor ~er 6.Novel1e vor Hauseinglingeneinen 1,5 mbreiten Abstand 

zvlisc hen:::>arKen den Autos vorgesehen ~iat, dal,ü t der Zu-und Abgang 

auch mit Lasten rn5glich war, u.a. damit NtillgefäBe zum Transport

fahrzeug gebracht werden konnten. Es ""lird vorgeschlagen, diese 

Regelung wieder in Kraft zu setzen. 

Zu § 99 (3) -C! unbefugte Venlendung der neugeschaffenen Kenn-

zeichnungen "Feuer\,rehrkommandant" und "Krankenpflege" ist unter 

Strafe zu stellen. 

Außerdem sollte c,ie Untergrenze des 

und in Abs.3 eine Untergrenze, etwa 

S 2.000,- angehoben 

S 2.000,- geschaffen werden. 

In Abs.4 sollte eie Obergrenze auf S 2.000,- angcho;x::n \lerccn. 

Ebenso sollten (5 100 Abs.5a) Geldstrafen (Organmandate DlS zu 

S 1.000,- sofort eingehoben werden clirfen. 

BegrGncung: ~ach !~inung von Ver~ehrs~sychologen sollen Strafen 

s~lirbar sein une rasch auf fic zu bestrafende Tat folgen. ~eshalb 

Organmandaten der Inflation anzu?assen. 

Nach Meinung ces VCÖ sollten noch fo1sende weitere Materien ln 

cen Fntwurf aufgen~Jmen werden: 

1) Grundsatzbestimmung "Jeder Verkehrsteilnehmer hat sic:i so zu 

nach cen Uillstfnden unverQeidbar, bchinfert oder bclfstig~ wirf 

./l~ 
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mungen der Schutz der Eevö1}~erun':J, ].üc.," Gesundheit une. UL1\!elt, 

der F1JGg2ngerver:~ehr, c1'2r :Z2.6Ver:~:2'lr ur~(; der öffentliche Verkehr 

oherste Priorit~t ~esitzt. 

2) Ver an:~:~rung C2:C ngriinen Zonen rr = Par]~vcrDot i"lli t Ausnallhle der 

}\nr ainer. 

~Jeben den bestehencen Kurzparkzonen rilit Ausnahme für Anrainer ist 

in Ballungsgebieten oft eine völliges Parkverbot mit Anrainerpri

vileg sinnvoll, dadurch könnten die Kfz-Fahrten in solchen ~erei

ehen reduziert \v'erc~en (,vährend Kurzparkzonen den }'ahrtenU;'"lsatz 

erhöhen) 

3) "ÖV-Paket": 

Vorrang von Schienen:::ahrzcusen a1.1C;1 ':Y;Ü:l Linksabbieger: une ;)('~LJ 

r:inorC'nen von Gleis:\:ör~)~rr: al<~l()g c:ei.l Vorrang von lin}\:s. ;)en:(;Jai:' 

ist die Forit1ulierunCj': 11S c :1icn2flfa:1I.-Z2ugc hab2n außer g2genüber 

Schaffung c1es Desriff2s c~~er".7a~irz2uCjc eies öffentlichen I .. irlienver-

I~ehrs" u;-:, :::;leich'J::::;-;ar:c'lun'] ·vOYJ 3us l..u:c~ StraJJenba;1n zu geh-z~;1rlei

s t e n (s. 0 ~e n z u 0 1 7 (::'). 

schilc1er (c.erzeit :Tin~leistaf,21n), c:a ihi:' .:?egelungsinl1alt Gebo~s

chCl.ra'\:ter hat. 

Aufhebur:q des Vcr~ots der ?lihruns von Q-Buslinien auf Auto~a~n2n 

linien (0 46 A~s.S ~tVO) 

~;,1i r cl. 

• j' 1 -.; 
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4) "Radverkehrs0cü:::>t" 

(Eckiges) Hinweisschil~ auf Radweg ohne Denlitzungs?flicht analog 

dem Schild "Autostraße". Das bestehende Gebotsschil~ ist praxis
mit 

freEld, h2_ufig können Ziele nur Denützen der Fahrbahn erreicht 

v/erden (zD Zufa~1ren nach lin"~s, Abbiegerelationen, die Vor,1 1(.ad

\.vegpl aner nicht vorgesehen 'durden ). :·lul3 in SonderfQllen der Fahr-

radverkehr auf der Fahrbahn unterbunden werden, kann dies durch 

VZ "Fahrverbot für Radfahrer" erreicht werden. 

r·10difizierung des VZ "Sackgasse": i'l.,uf dem Schild müßte die Durch

lässigkcit für bestül,ilte Vcr:cchrsl,üttclgattungen (Fußgängcr I Rad

fahrer) ersichtlich sein (o~er entsprechends Zusatztafel). 

~rlaubnis des Nebeneinanderfahrens von Radfahrern (Schutzfun~ti-

on) 

ausdrückliche Erlaubnis des ~adschiebens aufFC-Ubergängen analog 

den Gehsteigen 

Erl aubnis ce s ''!i tführel1s von zwei I~indern unter 3 Je.:1ren auf ei-

nem !.7ahrre.G 

5) "Pußgängerpaket" 

Verbot des Behinderns von Fahrzeugen des öffentlic;1e:1 Lir:icnvcr-

kehrs und von Fußgängern durch abgestellte ~fz (derzeit r:ur Ge~ 

fährdung von Fußgängern 

haupt nicht erwÄhnt.) 

l· '. " 
;" 23 (1) ver a:1:,-er t , ÖV bisi1erc.Der-

Benützungsb2r2c~ti9ung von aa~fahrcrlibcrfa~rtcn ~u~cj Roll~tli~le 

Abschaffung des n2nUtzungs~~~otes von Untcr- un.c 
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Weder in Deutschland noch - nach angeblich jüngst erfolgter ~nde-

rung - in der Schweiz gibt es einen vergleichbaren Denützungs-

ZVJan 9 • 

Ver:'~ehrs?s,/cho1o(Jisch günstigere Fonü c:.er ilar'üerungen von Fuß

gängerübergängen und Neufassung der nenfitzungsregeln (s. oben) 

Vor sehre ibung eiCler IIöchstge sc h\-lindigkei t für Schienenfahrzeuge 

in Fußgängerzonen (keine einsch15g. eis2nbahnrechtl. Bestimmungen 

vorhanden) 

Vorschriften über die ausreichende Absicherung von Baustellen, zß 

durch P12n~en. Als nicht ausreichend zum Schutz von Fußgängern 

hat sich die alleinige Abs?errung mittels Plastikbändern erwie-

sen, da so]c~e zn strauchelnde Fu3gänger nicht auffangen. 

ehe Elektro-Leic'lLnofas, di,~ c\~rzcit unter die I'lo?ec::·esti~ill'lUngen 

(hir'.sichtlieh ':.?ft;)flicht, 1'Jura;,'lcrntafel, HeLt:pflicht) fallen, 00-

Ger 2 ine Le ist unJ von höchste ns 0,4 k'i be si tzt, könnte ;"an eine 

Gleichstellung ~it ?ahrr~dern erreichen. Aller~ings nur cann, 

Uhe rhol::: n zu). 

=: j f:2 

. . 
'~ll~:"=: 2l02rl2 

./lu 
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Österreich seine llJ 
-'-") , 
J"aiTii12n 

der Begutachtung aufgcgriffen werden, und hält a~scjließend fest, 

daG vlUnschgeri12ß 25 Stück des vorlic<]enden Schreioens cei,1 ~~atio

nal rat snriisid iU,:1 Z U<Jcle i te t T.-JC rden. 

VERKEHRSCLUB OSTERRCICH 
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